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 DRUCKSACHE 
  

 Nr. 060/2024 

 Amt für Familie, Bildung, Sport und 
Soziales 

 Ilch, Andreas 
 27.03.2024 

Betrifft: Sondervermögen Roll - Zuschuss für das Projekt "Berufswahlkompass - Zukunftslotsen ZAK 2025" 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis 

Ausschuss für Soziales, Kultur, 
Schule und Sport  

18.04.2024 Ö Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag 
Dem Bildungswerk Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH wird aus dem Sondervermögen Roll für das 
Projekt „Berufswahlkompass – Zukunftslotsen 2025“ ein Zuschuss in Höhe von 1500,00 EUR gewährt. 
Der Zuschuss ist im Frühjahr 2025 auszuzahlen. 
 
  
Finanzielle Auswirkungen 
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Sachverhalt 
Mit Schreiben vom 18.03.2024 beantragte die Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH (kurz BBQ) für das 
Projekt „Berufswahlkompass – Zukunftslotsen ZAK 2025“ einen Zuschuss für das Jahr 2025.  
Systemische Voraussetzungen machen eine Antragstellung von BBQ noch in diesem Jahr erforderlich. 
 
Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH 
Das BBQ ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und hat seinen Rechtsitz in Stuttgart. 
Alleingesellschafter ist das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V. 
Als wirtschaftsnaher Bildungsträger orientiert sich BBQ mit seinen Angeboten sowohl an den Bedürfnissen der 
Menschen, die sie begleiten, als auch an den aktuellen Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. 
BBQ ist seit 1989 im regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Agenturbezirk Balingen tätig. 
Die Integration junger Menschen und Arbeitssuchender in Ausbildung oder Beschäftigung in den ersten 
Arbeitsmarkt ist seit 40 Jahren Schwerpunkt der Arbeit. Frühkindliche Bildung, die Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund, die berufliche Nachqualifizierung auf Facharbeiterniveau, die betriebliche 
Rehabilitation und Sozialberatung sowie die berufliche Bildung im internationalen Kontext erweitern das 
Angebot. BBQ begleitet die Teilnehmenden mit Coachings, Qualifizierungen und Trainings bei der Entwicklung 
beruflicher Ziele und bietet Hilfestellung zum Abbau von Vermittlungshemmnissen. Durch gezielte Starthilfen 
werden die Chancen auf (Wieder)Einstieg ins Berufsleben und gesellschaftliche Teilhabe erhöht. 
BBQ wurde zum fünften Mal im Jahr 2022 mit dem Prädikat TOTAL E-QUALITY für eine zukunftsorientierte und 
an Chancengleichheit orientierte Personalpolitik ausgezeichnet. Die Schwerpunkte liegen insbesondere auf der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Pflege von Angehörigen. BBQ unterstützt das inklusive 
Zusammenleben und –arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung oder gesundheitlicher 
Beeinträchtigung und setzt dabei Schlüsselinhalte wie Würde, Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung um. 
 
Projekte zur beruflichen Orientierung im Zollernalbkreis 
Seit dem Schuljahr 2004/2005 führt BBQ im Zollernalbkreis den „Berufswahlkompass“ durch. Das Projekt 
unterstützt SchülerInnen ab Klasse 8 in Regelklassen und Vorbereitungsklassen in der Phase der 
Berufsorientierung, die durch multiple Problemlagen Begleitung benötigen, um die Schule zu beenden und 
ihre berufliche Orientierung zu verbessern.  Derzeit wird das Projekt an 10 Schulen im Kreis durchgeführt. 
In Albstadt sind die Hohenbergschule und Schillerschule beteiligt. 
Gefördert wird das Projekt durch die Agentur für Arbeit Balingen, den Verband der Metall- und 
Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. und das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
Baden-Württemberg aus Mitteln des europäischen Sozialfonds. 
Für das Jahr 2024 wird kreisweit mit 716 erreichbaren SchülerInnen gerechnet. 
Kommunen, bei denen BBQ an Schulen aktiv ist, beteiligen sich oder steigen 2025 neu in das Projekt ein. 
Albstadt ist bisher noch nicht beteiligt, deshalb beantragt BBQ einen Zuschuss in Höhe von 1.500,00 EUR aus 
dem Sondervermögen Roll. 
 
Der Zuschuss kommt ausschließlich den beteiligten Schulen in Albstadt zugute und ermöglicht den 
Mitarbeitenden von BBQ mehr Module hinsichtlich der Begleitung der Zielgruppe durchführen zu können.  
Dies können z.B. Technikbausteine für besonders interessierte SchülerInnen sein oder Bausteine im Bereich 
der ökologischen Nachhaltigkeit. Beides sind Felder, in denen die SchülerInnen auch gute Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt haben. 
Der Zuschuss in Höhe von 1.500,00 EUR führt auch dazu, dass der ESF-Arbeitskreis mehr Geld aus dem 
europäischen Sozialfond zuschießen kann, da die Finanzierung aus 40 % ESF-Mitteln und 60% der beteiligten 
Partner besteht. Wegen der Antragstellung der ESF-Mittel im Mai dieses Jahres muss bereits jetzt über den 
Zuschuss für das Jahr 2025 entschieden werden. 
 
Sondervermögen Roll 
Der Bildhauermeister Georg Roll verstarb am 19.12.2005.  
In dem von ihm am 06.09.1997 verfassten Testament, das am 04.01.2006 vom Notariat Albstadt Ebingen II am 
eröffnet wurde, war die Stadt Albstadt als Alleinerbin eingesetzt, mit der Verpflichtung, dass die Stadt Albstadt 
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ein Sondervermögen unter der Bezeichnung „Stiftung Georg Roll“ bildet. 
 
In seinem Testament hatte Herr Roll verfügt: 
„Das Vermögen soll sozialen Zwecken dienen, insbesondere sollen hilfsbedürftige Einwohner der Stadt 
Albstadt in besonderen Notlagen unterstützt werden. Das Grundvermögen ist im Grundsatz zu erhalten, nur 
die Erträge aus dem Vermögen sind für den genannten Zweck einzusetzen.“ 
 
Mit Beschluss vom 16.02.2006 hatte der Gemeinderat die Annahme des Erbes einstimmig beschlossen. 
 
Nachdem alle Vermögenswerte in Geld umgewandelt wurden und in 2010 die Zuführung der Stiftungspflege 
Ebingen erfolgte, ergab sich Stand 31.12.2010 ein ursprünglicher Kapitalstand in Höhe von 566.034,80 EUR. 
Nach Abzug von Ausschüttungen und Zuführung von Zinsen, sowie insbesondere auch von Einnahmen aus 
Kremationsrückständen, verfügt das Sondervermögen mit Stand 31.12.2022 über ein Vermögen in Höhe von 
801.370,25 EUR. 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass das Projekt SchülerInnen von Albstädter Schulen unterstützt, die durch 
multiple Problemlagen Begleitung benötigen, ist der Verwendungszweck - hilfsbedürftige Einwohner der Stadt 
Albstadt – als erfüllt anzusehen. 
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